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Vorgaben für den Förderhinweis  

bei EU-Förderprojekten 
 

Relevantes Dokument:  Infoblatt PR-Verpflichtungen (Stand 19.10.2017) 

 
 
Bei allen Informations- und Kommunikationsmaßnahmen des vom ELER kofinanzierten Vorhabens 
(z.B. Broschüren, Faltblätter, Flyer, Mitteilungsblätter, Plakate, Werbeartikel, Tafeln) muss der 
Förderhinweis den „Technischen Merkmalen“ des Infoblatts PR-Verpflichtungen entsprechen.  
 
 
Für Maßnahmen der Naturparkförderung sind demnach folgende Punkte im Förderhinweis 
anzugeben: 

 Bezeichnung/Hauptziel des Vorhabens 
 das Logo der Europäischen Union zusammen mit dem Textbaustein "Europäischer 

Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums: Hier investiert Europa in die 
ländlichen Gebiete" 

 der Textbaustein „mitfinanziert durch das Land Baden-Württemberg“ 
 das Logo des Ministeriums für Ländlichen R aum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg  
 das Glücksspirale-Logo  
 der Textbaustein „Ein Vorhaben des Maßnahmen- und Entwicklungsplans Ländlicher Raum 

Baden-Württemberg 2014-2020 (MEPL III)“ 
 den QR-Code der MEPL III-Internetseite mit Angabe der dazugehörigen Internetadresse 

 
Hinweis: Der letzte Spiegelstrich der „Technischen Merkmale“, der besagt, dass die 
Vorhabensbezeichnung und das EU-Logo zusammen eine Fläche mind. 25% einnehmen muss, gilt NUR 
für die Poster und Erläuterungstafeln nach Ziffer 4 und nicht für übliche Informations- und 
Kommunikationsmaßnahmen. 
 
Zusätzlich zu den Vorgaben der EU ist das Naturparklogo in den Förderhinweis aufzunehmen. Dieses 
erhalten Sie auf Anfrage von der Naturpark-Geschäftsstelle. 
 
Alle weiteren Logos und Informationen finden Sie unter https://foerderung.landwirtschaft-
bw.de/pb/,Lde/Startseite/Agrarpolitik/PR_Verpflichtungen+der+Beguenstigten 
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